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Inhalt: Bekanntnachung über die Errichtung von Vertriebsgesellschaften für den Steinkohlen- und

Braumkohlenbergbau. S. 427. — Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Verordnung

über die Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915. S. 430.

(Nr. 4800) Bekanntmachung über die Errichtung von Vertriebsgesellschaften für den Stein-

kohlen- und Braunkohlenbergbau. Vom 12. Juli 1915.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die Ermächtigung

des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August 1914
(Reichs-Gesetzbl. S. 327) folgende Verordnung erlassen:

Artikel I

Die Landeszentralbehörden werden ermächtigt, die Besitzer von Steinkohlen-
bergwerken und Braunkohlenbergwerken allgemein oder für bestimmte Bezirke
oder für bestimmte Arten von Bergwerkserzeugnissen ohne ihre Zustimmung zu
Gesellschaften zu vereinigen, denen die Regelung der Förderung sowie der Absatz
der Bergwerkserzeugnisse der Gesellschafter obliegt.

Die Landeszentralbehörden mehrerer Bundesstaaten können für ihre Gebiete
oder Teile davon gemeinsame Gesellschaften zu den bezeichneten Zwecken bilden.

Artikel II

Für eine auf Grund des ArtikelI errichtete Gesellschaft gelten folgende
Bestimmungen:

 § 1
Die Rechtsverhältnisse der Gesellschaft und der Gesellschafter werden, soweit

sie nicht in dieser Verordnung geregelt sind, durch die Satzung bestimmt.
Die Satzung wird von der Landeszentralbehörde erlassen. Sie ist durch

den Deutschen Reichsanzeiger bekanntzumachen. Mit der Bekanntmachung ent-
steht die Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist rechtsfähig.
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Die Satzung trifft Bestimmungen über:
1. Namen und Sitz der Gesellschaft,
2. den Zeitpunkt, von dem ab die Gesellschaft die Regelung der Förderung

sowie den Absatz der Bergwerkserzeugnisse der Gesellschafter übernimmt
(Geschäftsbeginn),

3. die Gegenstände, über die die Gesellschafterversammlung zu beschließen
hat, sowie die Voraussetzungen und die Form ihrer Einberufung, das
Stimmrecht und die Vertretung der Gesellschafter,

4. die Zusammensetzung und die Wahl, die Amtsdauer und die Befugnisse
des Vorstandes, seine Einberufung und Beschlußfassung, die Vertretung,
insbesondere die Zeichnung schriftlicher Erkllärungen, die Form für den
Ausweis der Vorstandsmitglieder und die Beurkundung ihrer Beschlüsse,
5. die Höhe des Betriebskapitals und die Art seiner Aufbringung, sowie
die Beiträge der Gesellschafter,
6. die Regelung des Absatzes durch die Gesellschaft und die Festsetzung
der Preise und der Lieferungsbedingungen,
7. die Überwachung der Mitglieder und ihrer Betriebe,
8. die Festsetzung von Ordnungsstrafen und die dagegen zulässigen Rechts-
mittel,
9. die Form für die Bekanntmachungen der Gesellschaft,
10. die Aufstellung, Prüfung und Abnahme der Jahresrechnungen,

11. die Auflösung und die Liquidation der Gesellschaft.

 § 3

Die Beteiligung der Gesellschafter an der Förderung und am Absatz wird

durch die Gesellschaftsorgane festgesetzt. Gegen die Festsetzung findet Berufung
an einen Ausschuß statt, der aus einem von der Landeszentralbehörde ernannten

Vorsitzenden und aus Mitgliedern besteht, von denen je die Hälfte durch die
Gesellschafterversammlung gewählt und von der Landeszentralbehörde ernannt wird.

Das nähere bestimmt die Satzung.

§ 4
Soweit nicht diese Verordnung oder die Satzung Ausnahmen zuläßt, sind

die Gesellschafter verpflichtet, vom Geschäftsbeginne der Gesellschaft ab ihre Berg-
werkserzeugnisse der Gesellschaft zum Zwecke des Absatzes zu überlassen.

Hat ein Gesellschafter vor dem Geschäftsbeginne der Gesellschaft sich ver-
traglich verpflichtet, einem Dritten Bergwerkserzeugnisse zu liefern, die nach dem
Zwecke des Vertrags in dem eigenen Betriebe des Erwerbers verbraucht werden
sollen, sei es in unverändertem oder in verarbeitetem Zustand (Koks, Briketts),
so erstreckt sich die Überlassungspflicht nicht auf die zur Erfüllung des Vertrags
erforderlichen Mengen. Dies gilt nur, wenn sich der Erwerber der Gesellschaft
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gegenüber ausdrücklich verpflichtet, die Bergwerkserzeugnisse nicht ohne Zustimmung
der Gesellschaft weiter zu veräußern.

Ob die Voraussetzungen des Abs. 2 vorliegen, entscheidet im Streitfall
die höhere Verwaltungsbehörde endgültig. Welche Behörde als höhere Ver-
waltungsbehörde anzusehen ist, bestimmt die Landeszentralbehörde.

Die Landeszentralbehörde kann bestimmen, daß die Vorschrift des Abs. 2
keine oder nur beschränkte Anwendung findet, wenn der Vertrag innerhalb einer
von ihr zu bezeichnenden Frist von längstens sechs Monaten vor dem Geschäfts-

beginne der Gesellschaft geschlossen ist.

§ 5
Die allgemeinen Verkaufspreise für die Bergwerkserzeugnisse (Richtpreise)

werden durch die Gesellschafterversammlung festgesetzt. Die erstmalige Festsetzung
bedarf der Zustimmung der Landeszentralbehörde, der das Recht der Ermäßigung
der beschlossenen Preise zusteht.

Anträge auf Erhöhung der festgesetzten Verkaufspreise bedürfen zur An-
nahme der Zustimmung von mehr als 70 vom Hundert aller Stimmen. Werden

Anträge auf Ermäßigung der festgesetzten Verkaufspreise gegen eine Minderheit
von mindestens 30 vom Hundert aller Stimmen abgelehnt, so entscheidet die
Landeszentralbehörde darüber, ob die Preisherabsetzung erfolgen soll.

§ 6
Staatliche Bergwerke dürfen ihre Erzeugnisse an Verwaltungs- und Be-

triebsstellen des Reichs und der Bundesstaaten unmittelbar absetzen und sind
hierbei hinsichtlich der Menge und des Preises Beschränkungen nicht unterworfen.
Im übrigen genießen die staatlichen Bergwerke keine Vorzüge vor den nicht dem
Staate gehörigen.

 § 7
Die Gesellschaft untersteht der Aufsicht der Landeszentralbehörde.
Die Landeszentralbehörde ist nach näherer Bestimmung der Satzung be-

fugt, an den Versammlungen der Gesellschaftsorgane durch einen Vertreter mit
beratender Stimme teilzunehmen. Der Vertreter kann Beschlüsse wegen Ver-
letzung der Gesetze, der Satzung oder öffentlicher Interessen beanstanden. Die
Landeszentralbehörde entscheidet über die Berechtigung der Beanstandung. Die
Ausführung der beanstandeten Beschlüsse hat so lange zu unterbleiben, als nicht
die Landeszentralbehörde die Beanstandung für unberechtigt erklärt hat.

Sind Beschlüsse wegen Verletzung öffentlicher Interessen beanstandet, so
hat die Landeszentralbehörde vor der Entscheidung über die Beanstandung einen
Beirat zu hören, in den sie Vertreter des Bergbaues, des Kohlenhandels, der

Industrie der Landwirtschaft, der Städte und der Eisenbahnverwaltung zu be-
rufen hat.

 § 8

Wer den Vorschriften dieser Verordnung zuwider Bergwerkserzeugnisse der
Gesellschaft nicht überläßt wird unbeschadet der auf Grund der Satzung zu ver-



hängenden Ordnungsstrafe mit Geldstrafe bis zu einhunderttausend Mark bestraft.
Im Falle der Wiederholung nach vorangegangener Bestrafung kann außerdem auf
Gefängnis bis zu sechs Monaten erkannt werden.

Ebenso wird bestraft, wer entgegen einer nach § 4 Abs. 2 eingegangenen
Verpflichtung unbefugt Bergwerkserzeugnisse weiter veräußert.

Artikel III

Von der Ermächtigung des Artikel I ist kein Gebrauch zu machen, wenn
innerhalb einer durch die Landeszentralbehörde zu bestimmenden Frist von Berg-
werksbesitzern, deren Förderung nach amtlichen Fördernachweisungen mehr als
97 vom Hundert der Gesamtförderung des in Betracht kommenden Bezirkes
ausmacht, eine Vereinigung zu den im Artikel 1 bezeichneten Zwecken durch Vertrag
gebildet wird, und die Landeszentralbehörde durch den geschlossenen Vertrag die
öffentlichen Interessen für gewahrt erachtet.

Artikel IV

Eine auf Grund des Artikel I errichtete Gesellschaft wird durch die Landes-
zentralbehörde aufgelöst, wenn für den in Betracht kommenden Bezirk von Berg-
werksbesitzern, die über die im Artikel III bezeichnete Förderung verfügen, eine
Vereinigung zu den im Artibel I bezeichneten Zwecken durch Vertrag gebildet wird,
und die Landeszentralbehörde durch den geschlossenen Vertrag die öffentlichen
Interessen für gewahrt erachtet.

Artikel V

Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Den
Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der Bundesrat.

Mit dem Zeitpunkt des Außerkrafttretens dieser Verordnung gelten die
gemäß Artikel1errichteten Gesellschaften als aufgelöst.

Berlin, den 12. Juli 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

(Nr. 4801) Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Verordnung über die Regelung
des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 393). Vom
11. Juli 1915.

Auf Grund des § 26 Abs. 2 der Verordnung über die Regelung des Verkehrs

mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 393) bestimme ich:
Die Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Hafer vom

28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 393) tritt am 15. Juli 1915 in Kraft.

Berlin, 11. Juli 1915.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers
Delbrück

Der Bezug des Reichs-Gesetzblatts vermittelm nur die Postanstalten.

Herausgegeben im Reichsamt des Innern. — Berlin, gedruckt in der Reichsdruckerel.


	Stück Nr. 90
	(Nr. 4800) Bekanntmachung über die Errichtung von Betriebsgesellschaften für den Steinkohlen- und Braunkohlenbergbau.
	(Nr. 4801) Bekanntmachung über das Inkrafttreten der Verordnung über die Regelung des Verkehrs mit Hafer vom 28. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S. 393).


